
Gemeinde Neutrebbin

2021 2022 2023 2024
Kostenträger: 111.03.00 - Allgemeines Grundvermögen bebaut

096101 Zugang Anlagen im Bau
Inv.-Nr.: 24/2021/4A:
Holzbackofen/Sitzgelegenheit/WC                       -   €        170.000,00 € 170.000,00 €-       -  €                    -  €                    -  €                    

231121
Zugang SP a. Zuweisungen 
vom Land

Inv.-Nr.: 24/2021/4E:
Fördermittel Holzbackofen/Sitzgelegenheit/WC                       -   € -      127.500,00 € 127.500,00 €       -  €                    -  €                    -  €                    

Kostenträger: 111.05.00 - Allgemeine Verwaltung der Gemeinden

501200
Dienstaufwendungen tariflich 
Beschäftigte -        29.600,00 €            7.100,00 € 36.700,00 €-         51.500,00 €-         51.500,00 €-         51.500,00 €-         

503210
Beiträge zur gesetzlichen SV 
tarifl.Beschäftigte -          6.200,00 €            1.400,00 € 7.600,00 €-           10.300,00 €-         10.300,00 €-         10.300,00 €-         

502200

Beiträge 
z.d.Zusatzvers.kassen 
tarifl.Beschäft. -          1.100,00 €               300,00 € 1.400,00 €-           1.900,00 €-           1.900,00 €-           1.900,00 €-           

448400
Erstattungen v. sonst. öffentl. 
Bereich                       -   € -          4.300,00 € 4.300,00 €           8.600,00 €           -  €                    -  €                    

Kostenträger: 541.00.01 - Gemeindestraßen Unterhaltung

096101 Zugang Anlagen im Bau

Inv.-Nr.: 24/2021/2A:
Gehwegbau Grube Neutrebbin wird nach 2022 
verschoben. (+22.000 € höhere Kosten) -      267.000,00 € -      267.000,00 € -  €                    289.000,00 €-       -  €                    -  €                    

231121
Zugang SP a. Zuweisungen 
vom Land

Inv-Nr.: 24/2021/2E:
Fördermittel Gehwegbau Grube Neutrebbin werden 
analog wie Ausgabe nach 2022 geschoben.        200.200,00 €        200.200,00 € -  €                    200.200,00 €       -  €                    -  €                    

232111
Zug. SP aus Beiträgen, 
Baukosten- und Investzusch.

Inv-Nr.: 24/2021/2E:
Einnahme Kostenersatz Zufahrten Anlieger 

                      -   €                       -   € -  €                    10.000,00 €         -  €                    -  €                    
Kostenträger: 541.00.01 - Gemeindestraßen Unterhaltung

543109
Sachverständigenkosten, 
Honorare

Honorar für Entwurfsplanung Straßenbau 
Gemeindestraßen zwischen den Ortsteilen 
Alttrebbin-Altbarnim 
(Beschluss GVNtr/20210527/Ö16)                       -   €          40.000,00 € 40.000,00 €-         -  €                    -  €                    -  €                    

Kostenträger: 541.00.06 - Straßenbeleuchtung

096101 Zugang Anlagen im Bau

Inv.-Nr.: 24/2021/3A:
Straßenbeleuchtungsbau Grube wird nach 2023 
verschoben, da erst Bau durchgeführt sein muss. -      162.600,00 € -      162.600,00 € -  €                    -  €                    162.600,00 €-       -  €                    

231121
Zugang SP a. Zuweisungen 
vom Land

Inv-Nr.: 24/2021/3E:
Fördermittel Straßenbeleuchtung Grube wird analog 
wie Ausgabe nach 2023 geschoben.        122.000,00 €        122.000,00 € -  €                    -  €                    122.000,00 €       -  €                    

Kostenträger: 611.00.00 - Gemeindesteuern, Finanzzuweisungen und Umlagen

537200 Kreisumlage

Kreisumlage:
- aktuellen Bescheid am 15.06.2021 erhalten
(gestiegene Umlagegrundlage) 
- aufgrund Doppelhaushalt 20/21 Umlagegrundlage 
für Berechnung nicht vorhersehbar bei Planung 
Ende 2019 gewesen        610.000,00 € -        11.700,00 € 621.700,00 €       610.000,00 €       610.000,00 €       610.000,00 €       

Hausmeister für Gemeindehäuser 
ab 09/2021 für 30 h/Wo. 

(50 % Förderung vom Rentenversicherungsträger 
für 1 Jahr)
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Änderungen 1. Nachtrag 2021

Sach-
konto

Grund
Summe HH-

Satzung 2021
Veränderung



 

 

 

1. Nachtrags- 
  haushaltsplan 

 

2021 
 

Gemeinde 
 

Neutrebbin 
 
 

Beschluss 
 

 
 
 
 
 
Gemeindevertretersitzung: 30.09.2021 
 
 



 
1. Nachtragshaushaltssatzung 

der Gemeinde Neutrebbin für das Haushaltsjahr 2021 

 
 
Aufgrund des § 68 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) wird nach 
Beschluss der Gemeindevertretung der Gemeinde Neutrebbin vom 30.09.2021 folgende  
1. Nachtragshaushaltssatzung 2021 erlassen: 

 

§ 1 

 
Mit dem Nachtragshaushalt werden 
 

 die bisher 
festgesetzten 

Gesamtbeträge 
von 

 

erhöht um vermindert um und damit der 
Gesamtbetrag 
einschließlich 

Nachträge 
festgesetzt auf 

 
EUR 

im Ergebnisplan 
 
ordentliche Erträge 
ordentliche Aufwendungen 
 
außerordentliche Erträge 
außerordentliche Aufwendungen 
 

 
 

1.863.600 
1.798.000 

 
0 
0 

 
 

4.300 
60.500 

 
0 
0 

 
 

0 
0 

 
0 
0 

 
 

1.867.900 
1.858.500 

 
0 
0 

im Finanzhaushalt 
 
die Einzahlungen 
die Auszahlungen 
 
davon bei den: 
Einzahlungen aus 
laufender Verwaltungstätigkeit 
 
Auszahlungen aus 
laufender Verwaltungstätigkeit 
 
Einzahlungen aus der  
Investitionstätigkeit 
 
Auszahlungen aus der 
Investitionstätigkeit 
 
Einzahlungen aus der  
Finanzierungstätigkeit 
 
Auszahlungen aus der 
Finanzierungstätigkeit 
 
Einzahlungen aus der Auflösung 
von Liquiditätsreserven 
 
Auszahlungen an 
Liquiditätsreserven 
 

 
 

2.162.000 
2.179.900 

 
 

1.791.900 
 
 

1.699.300 
 
 

370.100 
 
 

459.600 
 
 

0 
 
 

21.000 
 
 

0 
 
 

0 

 
 

0 
0 

 
 

4.300 
 
 

60.500 
 
 

0 
 
 

0 
 
 

0 
 
 

0 
 
 

0 
 
 

0 

 
 

190.400 
199.100 

 
 

0 
 
 

0 
 
 

194.700 
 
 

259.600 
 
 

0 
 
 

0 
 
 

0 
 
 

0 

 
 

1.971.600 
1.980.800 

 
 

1.796.200 
 
 

1.759.800 
 
 

175.400 
 
 

200.000 
 
 

0 
 
 

21.000 
 
 

0 
 
 

0 

 



§ 2 

 
Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden 
nicht festgesetzt. 
 

§ 3 

 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt. 
 

§ 4 

 
Die Gemeindesteuern werden nicht geändert. 
 

§ 5 

 
1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von 
wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird von bisher 5.000 Euro auf 5.000 Euro festgesetzt. 
 
2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und  
Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird von bisher 
1.000 Euro auf 1.000 Euro festgesetzt. 
 
3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und  
Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird von bisher 
5.000 Euro auf 5.000 Euro festgesetzt. 
 
Über die unerheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen und über 
erforderliche Aufwendungen/Auszahlungen zur Verwendung zweckgebundener  
Erträge/Einzahlungen bis 5.000 € entscheidet der Kämmerer. 
 
4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei: 
  
 a) bei Entstehung eines Fehlbetrages von bisher 200.000 Euro auf 200.000 Euro und 
 b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder  

Einzelauszahlungen von bisher 100.000 Euro auf 100.000 Euro 
 
festgesetzt. 
 

§ 6 

 
entfällt 

 
 
Wriezen, den 
                                                                        -Siegel - 
 
  
Karsten Birkholz 
Amtsdirektor 




















































